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Vorbemerkungen und erläuternde Hinweise 

 
Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU unter anderem, neben der hoheitlichen 
Sicherung aller FFH-Gebiete für diese quantifizierte Erhaltungsziele1 zu konzipieren sowie die im 
Sinne des Art. 6 der Richtlinie notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Im Zuge des seit 
2015 laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens (VVV) 2014/2262 gegen die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich auch Niedersachsen verpflichtet, die bereits seit längerem überfällige 
Bearbeitung der o.g. Arbeitsschritte bis Ende 2021 abzuschließen. 

Gemäß Ziffer 2.2 des SPE-Erlasses („Schutz, Pflege und Entwicklung von Natura 2000-Gebieten 
im Landeswald“ - Gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020) erstellen die 
Niedersächsischen Landesforsten (NLF) für ihre Flächen in den FFH-Gebieten 
Bewirtschaftungsplanungen (BWP: Bewirtschaftungspläne bzw. Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen gem. § 32 (5) BNatSchG) und stimmen diese mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) ab.  – Aufgrund der Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes ist 
überdies die Veröffentlichung aller BWP der NLF sowie die Veröffentlichung der 
Managementpläne der UNB (für die Flächen außerhalb der NLF) zwingend erforderlich. Auch 
dieser Punkt ist Gegenstand des VVV, auch hier hat Niedersachsen zugesagt, bis Ende 2021 die 
Verpflichtung vollständig zu erfüllen. 

Aufgrund der wenigen Zeit, die für die Veröffentlichung der BWP der NLF noch zur Verfügung 
steht, werden diese mit unterschiedlichen Verfahrensständen veröffentlicht. Die BWP der NLF sind 
unter diesem Aspekt in drei Kategorien unterteilt: 

1. „Mit der UNB abgestimmter BWP“ 

2. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“ 

3. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP kompakt, aber NLF-intern verbindliches 
Fachgutachten“ (BWP mit reduziertem Textteil) 

Zu welcher der o.a. Fallgruppen der hier vorliegende Plan gehört, kann der untenstehenden 
Tabelle entnommen werden. 

Grundsätzlich erfolgt die Erarbeitung bzw. Aktualisierung der BWP alle zehn Jahre. 
Zwischenzeitlich erfolgte Entwicklungen wie die Festlegung der NWE-Kulisse (Flächen mit 
natürlicher Waldentwicklung: NWE-Erl.2)  oder das Inkrafttreten von NSG- oder LSG-VOs werden 
ab deren Gültigkeit von den NLF beachtet, im Detail aber erst bei der nächsten turnusmäßigen 
Überarbeitung in den BWP aufgenommen. Dies trifft vom Grundsatz her auch auf die seitens der 
EU geforderte Konzipierung von quantifizierten Erhaltungszielen zu.  

In den Fällen, in denen in die BWP die NWE-Kulisse oder die aktuelle Schutzgebietsverordnung 
nicht eingearbeitet wurden, finden sich im Anhang der jeweiligen BWP entsprechende 
Textbausteine mit erläuternden Hinweisen. Die quantifizierten Erhaltungsziele werden ebenfalls 
im Anhang (bzw. im Hauptteil des BWP kompakt) in tabellarischer Form dargestellt. Die verbale 
Beschreibung der gebietsspezifischen Erhaltungsziele findet sich in der Regel im eigentlichen 
Textteil der BWP. 

Kategorie der BWP Plantext enthält 
quantifizierte EHZ 

Plantext enthält 
NWE 

Plantext enthält aktuelle 
Schutzgebiets-VOs 1. 2. 3. 

Mit der 
UNB 
abgestimmt 

Nicht mit 
der UNB 
abgestimmt 

BWP 
kompakt 

  alle teilweise keine 

  X X X X   

                                                
1 Erhaltungsziele müssen anhand numerischer Kriterien (Fläche, Population, …) messbar sein, um am Ende des 
Planungszeitraums überprüfen zu können, ob die Ziele erreicht worden sind. 
2 Natürliche Waldentwicklung auf 10% der niedersächsischen Landeswaldflächen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt vom 01.07.2018 (VORIS 79100) 
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1 Biotoptypen (BT) 

Im Plangebiet wurden insgesamt 96 unterschiedliche Biotoptypen bzw. Biotoptypenkomplexe 
festgestellt (Tab.). Nach § 30 BNatSchG sind dreißig dieser Biotoptypen auf einer Fläche von 48,3 
ha geschützt, das entspricht 10,8 % des Plangebietes.  
 
Tabelle: Zusammenstellung der Biotoptypen und Biotoptypenkomplexe im Bearbeitungsgebiet. 

Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig 
basenreicher Standort WCE 0 - 0,19 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald mittlerer 
Kalkstandorte mit Elementen von Mesophiler 
Buchenwald WCK[WM] 9130 - 0,67 

Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler WEB 0 § 0,06 

Erlen- und Eschen-Auwald schmaler Bachtäler WEB 91E0 § 14,70 

Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 0 § 0,01 

Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 91E0 § 0,23 

Laubwald-Jungbestand WJL 0 - 3,13 

Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellands WLB 0 - 0,16 
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und 
Hügellands WLB 9110 - 78,71 

Obermontaner bodensaurer Fichten-Buchenwald WLF 9110 - 13,69 
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des 
Berg- und Hügellands WMB 9130 - 56,58 

Mesophiler Kalkbuchenwald WMK 9130 - 2,38 

Birken- und Zitterpappel-Pionierwald WPB 0 - 0,40 

Ahorn- und Eschen-Pionierwald WPE 0 - 3,53 

Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald WPS 0 - 1,82 

Weiden-Pionierwald WPW 0 - 0,79 

Strukturreicher Waldrand WR 0 - 0,01 

Waldrand magerer, basenarmer Standorte WRA 0 - 0,06 

Feuchter Schlucht- und Hangschuttwald auf Silikat WSS 9180 § 0,59 

Sonstiger Hangschuttwald WSZ 0 § 0,46 

Sonstiger Hangschuttwald WSZ 9180 § 1,68 
Erlenwald entwässerter Standorte mit Elementen 
von Erlen- und Eschenwald der Auen und 
Quellbereiche WU[WE] (91E0) - 0,19 

Laubforst aus einheimischen Arten WXH 0 - 16,71 

Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von 
Eichen- u. Hainbuchenmischwald nährstoffreicher 
Standorte WXH[WC] 0 - 0,43 

Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen 
von Bodensaurer Buchenwald WXH[WL] (9110) - 0,30 

Douglasienforst WZD 0 - 1,23 

Fichtenforst WZF (9110) - 1,64 

Fichtenforst WZF <null> - 0,44 

Fichtenforst WZF 0 - 165,68 

Fichtenforst im Komplex mit Bodensaurer Buchenwald 
des Berg- und Hügellands WZF/WLB <null> - 0,16 
Fichtenforst mit Elementen von Bodensaurer 
Buchenwald WZF[WL] (9110) - 0,10 
Fichtenforst mit Elementen von Mesophiler 
Buchenwald WZF[WM] (9130) - 0,09 

Kiefernforst WZK 0 - 1,14 

Lärchenforst WZL 0 - 2,30 
Lärchenforst mit Elementen von Bodensaurer 
Buchenwald WZL[WL] (9110) - 0,12 
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Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Sonderbiotop-Schutzzieltypen         

Sonstiges Weiden-Ufergebüsch BAZ 0 - 0,31 

Mesophiles Haselgebüsch BMH 0 - 0,01 

Mesophiles Weißdorn- oder Schlehengebüsch BMS 0 - 0,17 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte BNR 0 § 0,02 

Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch BRS 0 - 0,24 

Natürlicher Erdfall in Kalkgestein DEK 9130 § 0,15 

Naturnaher Berglandbach mit Blocksubstrat FBB 0 § 2,48 

Naturnaher Berglandbach mit Blocksubstrat FBB 9110 § 0,08 
Naturnaher Berglandbach mit Blocksubstrat, 
Wassermoose FBBw 3260 § 0,74 
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit 
Schottersubstrat FBH 0 § 4,37 

Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit 
Schottersubstrat FBH 9110 § 0,29 
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit 
Schottersubstrat FBH 9130 § 0,02 
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit 
Schottersubstrat FBH 91E0 § 0,02 
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit 
Schottersubstrat, Wassermoose FBHw 3260 § 7,80 

Schnellfließender Graben FGF 0 - 0,28 

Schnellfließender Graben FGF 9130 - 0,19 

Sonstiger vegetationsarmer Graben FGZ 0 - 0,24 

Sonstiger vegetationsarmer Graben FGZ 91E0 - 0,01 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 0 § 0,30 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 9110 § 0,09 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 9130 § 0,01 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 91E0 § 0,00 

Sturzquelle FQS 0 § 0,00 

Ausgebauter Quellbereich FQX 0 - 0,00 

Sonstiger stark ausgebauter Fluss FZS 0 - 0,09 

Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden  GET 0 - 0,24 

Intensivgrünland der Überschwemmungsgebiete GIA 0 - 0,90 

Artenarmes Extensivgrünland GIE 0 - 0,99 

Intensivgrünland trockenerer Mineralböden GIT 0 - 0,38 

Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte GMA 0 - 5,41 
Mageres mesophiles Grünland kalkarmer 
Standorte, Mahd GMAm 6510 - 3,79 

Sonstiges mageres Nassgrünland GNW 0 § 1,24 

Magere Bergwiese GTA 6520 § 2,08 

Einzelbaum/Baumbestand HB 0 - 0,42 

Allee/Baumreihe HBA 0 - 1,48 

Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe HBE 0 - 0,03 

Baumhecke HFB 0 - 0,07 

Strauch-Baumhecke HFM 0 - 0,21 

Naturnahes Feldgehölz HN 0 - 0,25 

Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand HPX 0 - 0,01 

Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte NSB 0 § 0,06 

Nährstoffreiches Großseggenried NSG 0 § 0,10 

Sonstiger nährstoffreicher Sumpf NSR 0 § 0,06 

Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte NSS 0 § 0,30 

Bach-Uferstaudenflur NUB 6430 - 0,69 

Hochstaudenreiche Flussschotterflur NUS 6430 - 0,21 
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Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Größe 
Verstädtertes Dorfgebiet ODS 0 - 0,15 

Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung  OFZ 0 - 0,05 

Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex ONZ 0 - 0,02 

Parkplatz OVP 0 - 0,38 

Weg OVW 0 - 11,58 

Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage PSZ 0 - 0,10 

Artenarmes Heide- oder Magerrasenstadium RA 0 - 0,65 

Sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte RAG 0 - 0,57 

Natürliche Felsflur aus basenarmem Silikatgestein RBA 0 § 0,02 

Natürliche Felsflur aus basenarmem Silikatgestein RBA 9130 § 0,03 
Natürliche Felsflur aus basenarmem Silikatgestein, 
Felsspaltenvegetation RBAs 8220 § 0,16 

Natürliche basenarme Silikatgesteinhalde RBH 8150 § 0,30 

Anthropogene Silikatgesteinsflur, basenarm RGA 0 - 0,09 

Anthropogene Silikatgesteinsflur, basenarm RGA 9130 - 0,19 

Anthropogene Silikatgesteinsflur, basenreich RGR 0 - 0,01 

Anthropogene Silikatgesteinsflur, basenreich RGR 9110 - 0,03 

Schwermetallrasen auf Flussschotter RMF 6130 § 0,56 
Schwermetallrasen auf Schlacken- und 
Silikathalden RMH 6130 § 0,75 

Montaner Borstgras-Magerrasen RNB 6230 § 7,44 

Flussschotter-Trockenrasen RSF 0 § 0,20 

Sonstiger Silikat-Magerrasen RZS 0 § 0,63 

Naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see SES 0 § 0,07 

Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer SEZ 0 § 0,09 

Waldtümpel STW 0 - 0,04 

Naturferner Fischteich SXF 0 - 0,05 

Sonstiges naturfernes Staugewässer SXS 0 - 0,10 

Sonstiges naturfernes Stillgewässer SXZ 0 - 0,02 

Bach- und sonstige Uferstaudenflur  UFB 6430 § 0,01 

Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte  UHF 0 - 0,75 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte  UHM 0 - 8,03 

Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte  UHT 0 - 0,81 

Holzlagerfläche im Wald UL 0 - 0,83 

Bestand des Drüsigen Springkrauts UNS 0 - 0,06 

Ruderalflur UR 0 - 0,57 

Waldlichtungsflur basenarmer Standorte UWA 0 - 3,32 

Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte UWF 0 - 2,79 

Waldlichtungsflur basenreicher Standorte UWR 0 - 0,05 

Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit 
Röhricht VER 0 § 0,10 

Stollen/Schacht ZS 9130 - 0,00 

Summe       448,85 
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2 Lebensraumtypen (LRT) 

 
Auf den Flächen der NLF des FFH-Gebietes sind zwölf Lebensraumtypen vorhanden, die insgesamt 
eine Fläche von 194,87 ha (43,4 % des Bearbeitungsgebietes) bedecken. Alle zwölf 
Lebensraumtypen (3260, 6130, 6230, 6430, 6510, 6520, 8150, 8220, 9110, 9130, 9180, 91E0) 
sind als werbestimmend eingestuft (NSG-/LSG-VOs). Die Lebensraumtypen haben auf 3,2 % der 
Fläche einen sehr guten, auf 66,2 % einen guten und auf 30,6 % einen mittleren bis schlechten 
Erhaltungsgrad. 
 
Tabelle 1: Lebensraumtypen im Plangebiet und Vergleich mit Angaben im SDB. Die wertbestimmenden 
LRT (NSG-/LSG-VOs) sind fett gedruckt. 

Code FFH-Lebensraumtyp 
Plangebiet 
(448,4 ha) 

Gesamtgebiet 
gem. SDB 

(2.450,51 ha) 

Inhalt 
der 
VOs 

[ha] [%] [ha] [%] 

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation 
des Magnopotamions oder Hydrocharitions 

- - 1,4 0,1 x 

3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
Callitricho-Batrachion 

8,54 1,9 63,6 2,6 x 

6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) 1,31 0,3 1,2 0,1 x 

6210 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* 
besondere Bestände mit bemerkenswerten 
Orchideen) 

- - 7,9 0,3 x 

6230 
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 
submontan auf dem europäischen Festland) auf 
Silikatböden 

7,44 1,7 8,1 0,3 x 

6430 
Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe 

0,91 0,2 22,1 0,9 x 

6510 
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

3,79 0,8 31,8 1,3 x 

6520 Berg-Mähwiesen 2,08 0,5 10,1 0,4 x 

8150 
Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen 
Mitteleuropas 

0,30 0,1 0,3 0,0 x 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation - - 0,1 0,0 x 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,16 0,0 0,5 0,0 x 
8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen - - 0,0 0,0 x 
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 92,91 20,7 98,9 4,0 x 
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 60,22 13,4 76,6 3,1 x 

9160 
Subatlantischer oder mitteleuropäischer 
Stieleichenwald oder Hainbuchenwald 
(Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

- 
- 
 

3,2 0,1 x 

9170 
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-
Carpinetum 

- - 11,1 0,5 x 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 2,27 0,5 13,2 0,5 x 

91E0 
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

14,95 3,3 172,0 7,0 x 

91F0 
Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- - 20,3 0,8 x 

Summe  194,87 43,4 542,4 22,0  
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Tabelle 2: Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen im Plangebiet. Die wertbestimmenden LRT (NSG-/LSG-
VOs) sind fett gedruckt. Der Gesamt-Erhaltungsgrad bezieht sich auf den aktuellen Zustand im Plangebiet 
und muss nicht mit dem planungsrelevanten GEHG (siehe Kap. 3) identisch sein. 

LRT 

Flächenausdehnung nach Erhaltungszustand  

G
e
sa

m
t-

E
rh

a
lt

u
n

g
s-

g
ra

d
 

Summe 
(ohne E-
Flächen) A B C E* 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [ha] [%] 

(9110)       2,16  0,00  
(9130)       0,09  0,00  
(91E0)       0,19  0,00  
3260   8,36 97,9 0,18 2,1  B 8,54 1,90 
6130 0,50 38,3   0,81 61,7  C 1,31 0,29 
6230     7,44 100,0  C 7,44 1,66 
6430   0,62 68,5 0,29 31,5  B 0,91 0,20 
6510   3,79 100,0    B 3,79 0,84 
6520   2,08 100,0    B 2,08 0,46 
8150 0,04 13,3 0,23 75,4 0,03 11,3  B 0,30 0,07 
8220 0,16 100,0      B 0,16 0,03 

9110   72,83 78,4 20,07 21,6  B 92,91 20,70 

9130 5,27 8,7 33,14 55,0 21,81 36,2  B 60,22 13,42 

9180   2,27 100,0    B 2,27 0,50 

91E0 0,27 1,8 5,75 38,5 8,93 59,7  C 14,95 3,33 

Summe 6,24 3,2 129,07 66,2 59,56 30,6 2,44  194,87 43,42 

* Entwicklungsfläche 
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3 Erhaltungsziele 

3.1 Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen 
Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 1992 sind für FFH-Gebiete 
Erhaltungsziele zu definieren, die die Grundlage für die Bestimmung von Erhaltungsmaßnahmen 
bilden. Der Vermerk der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen vom 23. November 
2012 legt zugrunde, welche Anforderungen an den Umfang der Erhaltungsziele gestellt werden.  
 
Die Erhaltungsziele sind so zu definieren, dass sie 

1. Spezifisch sind 
 Sie müssen sich auf eine bestimmte Anh.-II-Art oder einen Lebensraumtyp beziehen 

und die Bedingungen für die Erreichung des Erhaltungsziels vorgeben. 
2. Messbar sind 

 Sie müssen quantifizierbar sein, damit zum Ende des Planungszeitraums überprüft 
werden kann, ob die Ziele erfolgreich umgesetzt wurden.  

3. Realistisch sind 
 Sie müssen innerhalb eines vernünftigen zeitlichen Rahmens und mit angemessenem 

Einsatz von Ressourcen verwirklicht werden können. 
4. Nach einem kohärenten Ansatz verfolgt werden 

 Bei FFH-Gebieten, die dieselbe Art oder denselben LRT schützen, sollten für die 
Beschreibung eines günstigen Erhaltungszustands vergleichbare Eigenschaften und 
Zielvorgaben verwendet werden. 

5. Umfassend sind 
 Sie müssen alle relevanten Eigenschaften der LRTs und Anh.-II-Arten abdecken, die für 

die Bewertung des Erhaltungszustands als „günstig“ (oder „nicht günstig“) 
erforderlich sind. 

Ziel der FFH-Richtlinie ist das Erreichen eines „günstigen“ Erhaltungszustands eines 
Lebensraumtyps bzw. einer Anh.-II-Art der FFH-Richtlinie. Grundlage ist der Erhaltungszustand des 
Lebensraumtyps oder der Anh.-II-Art in der „Biogeographischen Region“. Grundsätzlich gilt, dass 
der gebietsbezogene Erhaltungsgrad eines Lebensraumtyps oder einer Anh.-II-Art eines 
FFH-Gebiets zu erhalten ist. Damit einhergehend besteht ein Verschlechterungsverbot des 
Erhaltungsgrads. 
 
Ziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden LRT und Anh.-II-Arten sind nach Erhalt, 
Wiederherstellung und Entwicklung zu differenzieren. Erhaltungsziele und 
Wiederherstellungsziele, die sich aus dem Verschlechterungsverbot ergeben, sind verpflichtende 
Ziele. Demgegenüber sind Entwicklungsziele als freiwillige Ziele zu verstehen:  
 

 Erhaltungsziele beziehen sich auf die zum Referenzstichtag erfassten LRT-Flächen, deren 
Gesamtsummen erhalten werden müssen (= quantitative Erhaltungsziele). Gleichermaßen 
ist der Gesamt-Erhaltungsgrad des LRTs zum Referenzstichtag zu erhalten, sofern er 
günstig oder hervorragend ist (= qualitative Erhaltungsziele). 

 Wiederherstellungsziele (= WV-Ziele) ergeben sich aus dem Flächenverlust eines LRTs 
oder dem Verschwinden einer Anh.-II-Art (quantitative Verschlechterung) oder aus der 
Verschlechterung des Erhaltungsgrads eines LRTs oder einer Anh.-II-Art (qualitative 
Verschlechterung).  

 Unter bestimmten Umständen kann sich zudem aus den Hinweisen aus dem 
Netzzusammenhang (FFH-Bericht) eine Wiederherstellungsnotwendigkeit (= WN-Ziele) 
einer Art bzw. eines LRT für das FFH-Gebiet ergeben.  

 Entwicklungsziele beziehen sich auf in Zukunft zu entwickelnde LRT-Flächen. Für Wald-
LRT wird hierbei ein Entwicklungszeitraum von 30 Jahren angenommen, für Offenland-
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LRT ein Zeitraum von 10 Jahren. Dazu können bspw. strukturarme Fichten-Reinbestände 
zählen, die mithilfe von Buchen-Voranbauten langfristig in Buchen-LRT entwickelt werden. 
Ein weiteres Beispiel sind entwässerte Moorstandorte, die unter anderem durch Auszug 
nicht standortgerechter Baumarten und dem Rückbau von Entwässerungsgräben in 
intakte Moor-LRT geführt werden. 

In der bisherigen Bewirtschaftungsplanung der NLF sind die Vorgaben der EU-Kommission zur 
Festlegung von Erhaltungszielen nur teilweise berücksichtigt. 
 
Die Quantifizierung der Erhaltungsziele der wertbestimmenden LRTs und Anh.-II-Arten erfolgt 
durch die Einarbeitung der folgenden Tabellen in den Bewirtschaftungsplan, der dahingehend 
ergänzt wird. 
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang fließen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in die 
Planung ein, da diese noch nicht vorliegen. Sie finden in der Überarbeitung des 
Bewirtschaftungsplans Berücksichtigung. 
 
Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft 
getreten ist, und die VO weitere maßgebliche Natura2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status 
(„maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend 
bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung 
der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der 
Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen 
Planerstellung statt. 
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3.2 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden 
Lebensraumtypen 

 
Aufgrund methodischer Anpassungen (wie z.B. Änderungen der Kartiervorgaben für 
LRTs) sowie Präzisierungen in der Flächenabgrenzung kann es zu geringfügigen 
Abweichungen der Flächengrößen kommen. Diese werden aufgrund ihrer 
methodischen Natur nicht als Flächenverlust aufgeführt.  
 

3.2.1 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und Callitricho-Batrachion 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
Callitricho-Batrachion 
Flächengröße ha 8,54 
Flächenanteil % 1,9 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 8,54 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung der Fließgewässer mit flutender 
Wasservegetation (LRT 3260) als naturnahe Abschnitte der Fließgewässer 
mit unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer 
ausgeprägten Breiten- und Tiefenvarianz, kleinräumig wechselnden 
Strömungsverhältnissen, vielfältigen gewässertypischen, insbesondere 
hartsubstratreichen Sohl- und Sedimentstrukturen, guter Wasserqualität, 
einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens, einem 
durchgängigen, unbegradigten Verlauf und zumindest abschnittsweise 
naturnahem Auwald und beidseitigem Gehölzsaum sowie gut entwickelter 
flutender Wasservegetation an besonnten Stellen. Von besonderer 
Bedeutung ist die Sicherung des funktionalen Zusammenhangs mit den 
Biotopen der Ufer und der bei Hochwasser überschwemmten Aue. Die 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Elritze (Phoxinus 
phoxinus), Bachforelle (Salmo trutta fario), Berle (Berula erecta), Sumpf-
Wasserstern (Callitriche palustris agg.) und Quellmoos (Fontinalis 
antipyretica) kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.2 6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) 
6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) 
Flächengröße ha 1,31 
Flächenanteil % 0,3 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
C 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung und Wiederherstellung der Schwermetallrasen (LRT 6130) als 
gehölzarme, teilweise lückige Magerrasen auf alten Halden und auf 
Flussschotter an der Sieber im Harz, geprägt von großen Beständen 
charakteristischer Pflanzenarten von Schwermetallrasen. Die Vorkommen 
auf Flussschotter sind durch naturnahe Hochwasserdynamik der Flüsse 
geprägt, die zur periodischen Entstehung neuer Kiesbänke führt. Die 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Taubenkropf-Leimkraut 
(Silene vulgaris var. humilis), Galmei-Frühlings-Miere (Minuartia verna ssp. 
hercynica), Galmei-Grasnelke (Armeria maritima ssp. halleri) und Haller-
Schaumkresse (Cardaminopsis halleri) kommen in stabilen Populationen 
vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (B) auf 1,31 
ha. 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.3 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem 
europäischen Festland) auf Silikatböden 

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf 
Silikatböden 
Flächengröße ha 7,44 
Flächenanteil % 1,7 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
C 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Artenreichen Borstgrasrasen (LRT 6230) als arten- und strukturreiche, 
gehölzarme Borstgrasrasen auf nährstoffarmen, trockenen bis feuchten 
Standorten an der Sieber, die extensiv beweidet oder gemäht werden. Die 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten von Borstgrasrasen wie Dreizahn 
(Danthonia decumbens), Schaf-Schwingel (Festuca filiformis), Harzer 
Labkraut (Galium saxatile), Berg-Platterbse (Lathyrus linifolius), Borstgras 
(Nardus stricta), Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vulgaris) und Hunds-
Veilchen (Viola canina) kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (B) auf 7,44 
ha. 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.4 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
Flächengröße ha 0,91 
Flächenanteil % 0,2 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 0,91 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430) als artenreiche Hochstaudenfluren 
auf mäßig nährstoffreichen, feuchten bis nassen Standorten, insbesondere 
am Ufer der Sieber und der Kulmke, die zumindest keine dominierenden 
Anteile von Nitrophyten und Neophyten aufweisen. Die charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), 
Rauhaariger Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum), Mädesüß (Filipendula 
ulmaria), Zottiges Weidenröschen (Epilobium hirsutum), Blutweiderich 
(Lythrum salicaria), Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre), 
Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Ross-Minze (Mentha longifolia) und 
Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus) kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.5 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Flächengröße ha 3,79 
Flächenanteil % 0,8 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 3,79 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) als artenreiche, wenig 
gedüngte, vorwiegend gemähte Wiesen auf von Natur aus mäßig feuchten 
bis mäßig trockenen Standorten mit natürlichem Relief in 
landschaftstypischer Standortabfolge, vielfach im Komplex mit Magerrasen, 
Feuchtgrünland sowie landschaftstypischen Gehölzen. Die 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wie Ruchgras (Anthoxanthum 
odoratum), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula), Wiesen-
Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis), 
Magerwiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Scharfer Hahnenfuß 
(Ranunculus acris), Goldhafer (Trisetum flavescens) und Gamander-
Ehrenpreis (Veronica chamaedrys) kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.6 6520 Berg-Mähwiesen 
6520 Berg-Mähwiesen 
Flächengröße ha 2,08 
Flächenanteil % 0,5 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 2,08 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Berg-Mähwiesen (LRT 6520) als artenreiche, nicht oder wenig gedüngte, 
vorwiegend gemähte Wiesen auf mäßig feuchten bis mäßig trockenen 
Standorten des höheren Berglandes und mit Vorkommen 
charakteristischer, montaner Pflanzen- und Tierarten in stabilen 
Populationen. Zu den charakteristischen Pflanzenarten gehören u.a. 
Frauenmantel (Alchemilla spp.), Perücken-Flockenblume (Centaurea 
pseudophrygia), Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum), Geflecktes 
Johanniskraut (Hypericum maculatum), Bärwurz (Meum athamanticum), 
Wald-Rispengras (Poa chaixii), Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis), 
Goldhafer (Trisetum flavescens), Berg- Platterbse (Lathyrus linifolius) und 
Teufelsabbiss (Succisa pratensis). Für die Artenvielfalt sind 
naturraumtypische Biotopkomplexe aus Bergwiesen, Borstgrasrasen und 
Quellsümpfen mit allen Übergängen wesentlich. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.7 8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 
8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 
Flächengröße ha 0,30 
Flächenanteil % 0,1 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 0,30 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Kieselhaltigen Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas (LRT 8150) als 
natürlich strukturierte Schutthalden aus unterschiedlich großen 
Gesteinsbruchstücken an den Steilhängen der Sieber und Kulmke innerhalb 
naturnaher, strukturreicher Waldbestände und mit intakten 
Standortverhältnissen und ungestörter, standorttypischer Vegetation. Die 
Schutthalden weisen eine hohe Standort- und Strukturvielfalt (u.a. 
vegetationsfreie Rohböden, üppiger Flechten- und Moosbewuchs, bewegte 
und stehende Haldenbereiche) auf. Die charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten, wie Wald-Reitgras (Calamagrostis arundinacea) und 
Blaubeere (Vaccinium myrtillus), kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.8 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
Flächengröße ha 0,16 
Flächenanteil % 0,0 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
A 

Erhaltungsziel Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (LRT 8220) als natürlich strukturierte 
Klippen und Felswände an den Steilhängen der Sieber und Kulmke 
innerhalb naturnaher, strukturreicher Waldbestände und mit intakten 
Standortverhältnissen und ungestörter, standorttypischer Vegetation. Die 
Felsen weisen eine hohe Standort- und Strukturvielfalt (u.a. mit Spalten, 
Bändern, Übergängen zu kleineren Block- und Geröllhalden, verschiedenen 
Auflage- und Füllsubstrate) auf. Die charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten, wie Silikatliebender Brauner Streifenfarn (Asplenium 
trichomanes ssp. trichomanes), Gewöhnlicher Dornfarn (Dryopteris 
carthusiana), Gewöhnlicher Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) und für 
Silikatfelsen typische Moos- und Flechtenarten, kommen in stabilen 
Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (A) auf 0,16 
ha. 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.9 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
Flächengröße ha 92,91 
Flächenanteil % 20,7 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 92,91 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 9110) als naturnahe, strukturreiche, 
möglichst großflächige und unzerschnittene Bestände auf mehr oder 
weniger basenarmen, trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit 
natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Die Bestände umfassen alle 
natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur 
und mit ausreichendem Flächenanteil. Die Baumschicht wird von Rotbuche 
(Fagus sylvatica) dominiert. Die Naturverjüngung der Buche und der 
lebensraumtypischen Mischbaumarten, wie Hainbuche (Carpinus betulus), 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) oder Stiel-Eiche (Quercus robur), ist in 
der Regel ohne Gatter möglich. Es ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil 
von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie 
von starkem, liegendem und stehendem Totholz vorhanden. Die 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wie Pillen-Segge (Carex 
pilulifera), Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), Weißliche Hainsimse 
(Luzula luzuloides), Zweiblättrige Schattenblume (Maianthemum bifolium), 
Schönes Widertonmoos (Polytrichum formosum), Großes Mausohr (Myotis 
myotis), Grauspecht (Picus canus) und Schwarzspecht (Dryocopus martius), 
kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha 2,16 (s. Einzelplanungs-Tabelle) 
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3.2.10 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Flächengröße ha 60,22 
Flächenanteil % 13,4 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 60,22 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130) als naturnahe, strukturreiche, 
möglichst großflächige und unzerschnittene Buchenwälder auf mehr oder 
weniger basenreichen, mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit 
natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Die Bestände umfassen alle 
natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur 
und mit ausreichendem Flächenanteil. Es ist ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen 
sowie von starkem, liegendem und stehendem Totholz vorhanden. Die 
Baumschicht wird von Rotbuche (Fagus sylvatica) dominiert. Die 
Naturverjüngung der Buche und der lebensraumtypischen 
Mischbaumarten, wie z.B. Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Prunus 
avium), Berg-Ulme (Ulmus glabra) oder Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), 
ist in der Regel ohne Gatter möglich. Die charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten, wie Aronstab (Arum maculatum), Haselwurz (Asarum 
europaeum), Gewöhnlicher Seidelblast (Daphne mezereum), 
Mandelblättrige Wolfsmilch (Euphorbia amygdaloides), Leberblümchen 
(Hepatica nobilis), Wald-Haargerste (Hordelymus europaeus), Wald-
Bingelkraut (Mercurialis perennis), Ährige Teufelskralle (Phyteuma 
spicatum), Grauspecht (Picus canus) und Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha 0,09 (s. Einzelplanungs-Tabelle) 
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3.2.11 9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
Flächengröße ha 2,27 
Flächenanteil % 0,5 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 2,27 ha im GEHG B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180) als naturnahe, strukturreiche 
Bestände mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur innerhalb 
großflächiger und unzerschnittener, naturnaher Waldgebiete. Die Bestände 
umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in 
mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Es ist ein 
überdurchschnittlich hoher Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und 
sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, liegendem und 
stehendem Totholz vorhanden. Daneben sind spezifische 
Habitatstrukturen, wie z.B. Felsen und Felsschutt vorhanden. Die Schlucht- 
und Schatthangwälder weisen ein feucht-kühles Bestandsklima mit Moos- 
und Farnreichtum auf. Die Baumschicht wird von Esche (Fraxinus excelsior), 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-
Ulme (Ulmus glabra), Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) und ggfs. von 
Rotbuche (Fagus sylvatica) bestimmt. Die Naturverjüngung der 
lebensraumtypischen Baumarten ist in der Regel ohne Gatter möglich. Zu 
den charakteristischen Arten der Krautschicht gehören z.B. Christophskraut 
(Actaea spicata), Echter Wurmfarn (Dryopteris filix-mas), Wald- Schwingel 
(Festuca altissima), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) und Gelappter 
Schildfarn (Polystichum aculeatum). Die charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. - 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.12 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
Flächengröße ha 14,95 
Flächenanteil % 3,3 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
C 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (LRT 91E0) als naturnahe, strukturreiche 
feuchte bis nasse Erlen-, Eschen- und Weiden-Auwälder verschiedenster 
Ausprägungen in Quellbereichen, an Bächen und in Flusstälern mit 
natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Diese Wälder weisen 
verschiedene Entwicklungsphasen in mosaikartiger Verzahnung sowie 
einen naturnahen Wasserhaushalt mit periodischen Überflutungen auf und 
sind aus lebensraumtypischen Baumarten, wie Schwarzerle (Alnus 
glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bruch-Weide (Salix fragilis), 
zusammengesetzt. Ein hoher Alt- und Totholzanteil, Höhlen- und sonstige 
Habitatbäume sowie spezifische auentypische Habitatstrukturen, wie 
Flutrinnen, Tümpel, feuchte Senken und Verlichtungen, sind von 
besonderer Bedeutung für die Artenvielfalt. Die charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten, wie z.B. Gewöhnliche Zaunwinde (Calystegia sepium), 
Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara), Winkel-Segge (Carex remota), 
Gewöhnliche Pestwurz (Petasites hybridus), Rohrglanzgras (Phalaris 
arundinacea), Hain- Sternmiere (Stellaria nemorum), Kleinspecht (Dryobates 
minor), Wasseramsel (Cinclus cinclus) und Eisvogel (Alcedo atthis), kommen 
in stabilen Populationen vor. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. Wiederherstellung eines günstigen Gesamt-Erhaltungsgrades (B) auf 
14,95 ha. 

Entwicklungsziel ha 0,19 (s. Einzelplanungs-Tabelle) 
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3.3 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Anh.-
II-Arten der FFH-Richtlinie 

 

3.3.1 Kammmolch (Triturus cristatus) 
Kammmolch (Triturus cristatus) 
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Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes des Kammmolchs. Ziel ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen 
Population in Komplexen aus mehreren zusammenhängenden, 
unbeschatteten, fischfreien Stillgewässern mit ausgedehnten 
Flachwasserzonen sowie submerser und emerser Vegetation in 
strukturreicher Umgebung mit geeigneten Landhabitaten 
(Brachland, Wald, extensives Grünland, Hecken) und im Verbund 
zu weiteren Vorkommen. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

- 

Entwicklungsziel - 

 
 

3.3.2 Groppe (Cottus gobio) 
Groppe (Cottus gobio) 
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Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Groppe. Ziel ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen 
Population in naturnahen, gehölzbestandenen, lebhaft 
strömenden und sauerstoffreichen Fließgewässern mit einer 
hartsubstratreichen Sohle (Kies, Steine), einem hohen Anteil an 
Totholzelementen, und mit in ihren Standorteigenschaften durch 
die Art der Nutzung wenig beeinflussten Gewässerrandstreifen. 
Ziel ist die Entwicklung und Erhaltung naturnaher Abschnitte mit 
unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer 
ausgeprägten Breiten- und Tiefenvarianz, guter Wasserqualität, 
einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens, 
einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf und zumindest 
abschnittsweise naturnahem Auwald. Weiteres Ziel ist die 
Entwicklung und Erhaltung vernetzter Teillebensräume, die den 
Austausch von Individuen innerhalb der Gewässerläufe sowie 
zwischen Haupt- und Nebengewässern ohne zusätzliche 
Mortalität ermöglichen. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

- 

Entwicklungsziel - 
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3.3.3 Bachneunauge (Lampetra planeri) 
Bachneunauge (Lampetra planeri) 
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Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Groppe. Ziel ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen 
Population in naturnahen, gehölzbestandenen, lebhaft 
strömenden und sauerstoffreichen Fließgewässern mit einer 
hartsubstratreichen Sohle (Kies, Steine), einem hohen Anteil an 
Totholzelementen, und mit in ihren Standorteigenschaften durch 
die Art der Nutzung wenig beeinflussten Gewässerrandstreifen. 
Ziel ist die Entwicklung und Erhaltung naturnaher Abschnitte mit 
unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer 
ausgeprägten Breiten- und Tiefenvarianz, guter Wasserqualität, 
einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens, 
einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf und zumindest 
abschnittsweise naturnahem Auwald. Weiteres Ziel ist die 
Entwicklung und Erhaltung vernetzter Teillebensräume, die den 
Austausch von Individuen innerhalb der Gewässerläufe sowie 
zwischen Haupt- und Nebengewässern ohne zusätzliche 
Mortalität ermöglichen. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

- 

Entwicklungsziel - 

 

3.3.4 Fischotter (Lutra lutra) 
Fischotter (Lutra lutra) 
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Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes des Fischotters. Ziel ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung einer stabilen, langfristig sich selbst tragenden 
Population, u.a. durch die Sicherung und Entwicklung 
naturnaher Gewässer und Auen, die insbesondere von einer 
natürlichen Gewässerdynamik, strukturreichen 
Gewässerrandbereichen mit vielfältigen Deckungsmöglichkeiten, 
hohem Fischreichtum, störungsarmen Niederungsbereichen, 
Fließgewässer begleitenden Auenwäldern und Ufergehölzen und 
einer hohen Gewässergüte geprägt sind sowie durch die 
Förderung der gefahrenfreien Wandermöglichkeit des Fischotters 
durch die Entwicklung von Wanderkorridoren entlang der 
Fließgewässer (z.B. Gewässerrandstreifen) im Sinne des 
Biotopverbunds zur Verbesserung des Populationsaustausches 
mit angrenzenden Fischottervorkommen. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

- 

Entwicklungsziel - 
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3.3.5 Großes Mausohr (Myotis myotis) 
Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 Referenzfläche (Altholz 
>100 Jahre bzw. Alter >60 
Jahre bei ALn) in ha  

201,6 

Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B mit der Referenzfläche von 201,6 ha. 
 
Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes des Großen Mausohres. Ziel ist die 
Erhaltung und Wiederherstellung einer vitalen, langfristig 
überlebensfähigen Population u.a. durch Erhaltung und 
Wiederherstellung von naturnahen Laubwaldbeständen 
geeigneter Struktur mit unterwuchsfreien und unterwuchsarmen 
Bereichen in einem langfristig gesicherten Altersklassenmosaik 
und mit einem kontinuierlich hohen Anteil von Altholz, Höhlen 
und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von starkem, 
liegendem und stehendem Totholz im Verbund mit kurzrasigen 
Wiesen und Weiden. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

- 
 

Entwicklungsziel - 
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4 Maßnahmenplanung 

 
Folgende Maßnahmen sind für das gesamte Bearbeitungsgebiet verbindlich und werden daher in 
der Einzelplanung der Lebensraumtypen bzw. beim Artenschutz nicht weiter aufgeführt. 
 

4.1 Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. LÖWE-Erlass3 und 
Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von Regelungen der 
Schutzgebiets-Verordnungen 

 
a. Baumartenwahl 
In FFH-Gebieten wird auf Grundlage des LÖWE Waldbauprogramms auf das aktive Einbringen 
von gebietsfremden Baumarten verzichtet. 
Bei Durchforstungen in LRT und Entwicklungsflächen werden lebensraumtypische Baumarten be-
günstigt und Nadelholz zurückgedrängt. 
Alle Buchen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht dem Sonderfall der Naturwald-
Kategorie (NW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Naturwirtschaftswald 
(NWW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen heutigen 
potentiell natürlichen Vegetation etabliert und gefördert werden. 
Alle Eichen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht als Sonderfall der Waldschutz-
gebietskategorien Naturwald (NW) oder Kulturhistorischer Wirtschaftswald (KW) zugeordnet sind, 
nach der Waldschutzgebietskategorie Lichter Wirtschaftswald mit Habitatkontinuität (LW) bewirt-
schaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen LRT etabliert und gefördert 
werden. LRT-fremde Baumarten sollen bis zur Zielstärke abwachsen, soweit sie nicht zur Pflege 
einheimischer Bäume guter Qualität oder zur Vermeidung ihrer unerwünschten Naturverjüngung 
vorher entnommen werden müssen. 
Waldbestände, die keinem LRT entsprechen, unterliegen dem Waldschutzgebietskonzept der Nds. 
Landesforsten und dort überwiegend der Kategorie „Naturwirtschaftswald“. Dies beinhaltet die 
langfristige Bewirtschaftung mit den Baumarten der jeweils potenziell natürlichen Waldgesell-
schaft. 
In den FFH-Gebieten werden die Waldbestände als NWW, LW oder KW bewirtschaftet. Dies er-
folgt im Rahmen der Eigenbindung der NLF. Die hierdurch bedingten Beschränkungen der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft gehen über die rechtlichen Vorgaben der Schutzgebietsverord-
nungen hinaus. 
 
b. Habitatbaum- und Totholzkonzept 
Habitatbäume (Horstbäume, Stammhöhlenbäume, Bäume mit erkennbaren 
Kleinhöhlenkonzentrationen oder sonstige für den Artenschutz besonders wertvolle Bäume sowie 
besondere Baumindividuen) werden generell auch außerhalb von Habitatbaumflächen erhalten 
und sollen dauerhaft markiert werden. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen oder aus Gründen des 
Forst- bzw. des Arbeitsschutzes gefällte Habitatbäume verbleiben im Bestand. 
Totholzbäume4 werden generell auch außerhalb von Habitatbaumgruppen im Bestand erhalten. 
Aus Gründen der Verkehrssicherung oder des Arbeitsschutzes gefällte Totholzbäume verbleiben 
im Bestand. 
Zusätzlich werden auf Einzelbestandsebene bei Mangel an stehendem und liegendem Totholz 
zudem grundsätzlich im Jahrzehnt folgende Maßnahmen zur Totholznachlieferung umgesetzt: 

 Durchforstungen im Laubholz: Mindestens 3 vollständige Kronen pro ha oder adäquate 
Menge natürlichen Totholzes belassen. 
 

                                                
3 Gem. RdErl. des ML v. 27.2.2013 – 405-64210-56.1 – VORIS 79100: „Langfristige, ökologische Waldentwicklung in den 
Niedersächsischen Landesforsten (LÖWE-Erlass)“ 
4 Ausgenommen davon ist absterbendes Nadelholz. 
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 Zielstärkennutzungen im Laubholz: Mindestens 2 vollständige Kronen pro ha belassen. Da 
die zu belassenden Kronen u. U. Folgearbeiten stören, können alternativ auch einzelne, 
qualitativ schlechte Stammstücke belassen werden. 

Eine angemessene räumliche Konzentration des Totholzes unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit, der Lage und der Erschließung, ist sinnvoll. 
 
c. Sonderbiotope 
Entlang von Bachläufen und in Quellbereichen werden grundsätzlich Baumarten der potentiell 
natürlichen Waldgesellschaft begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt, sofern diese noch nicht 
naturnah ausgeprägt sind. Bachläufe und Quellbereiche werden grundsätzlich nicht durchquert 
oder befahren. 
 
d. Energieholznutzung 
Während der Brut- und Setzzeit (01.04. – 15.07.) wird in N2000-Gebieten und NSG sowie 
Waldaußenrändern kein Energieholz gehackt. 
 
e. Waldstruktur 
Kleine, natürlich entstandene Bestandeslücken sollen nicht bepflanzt werden und der natürlichen 
Sukzession dienen. 
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4.2 Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des 
Unterschutzstellungserlass (USE5) (bzw. Schutzgebiets-
Verordnungen) für Habitatbäume und Altholzsicherung 

Für LRTs mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚B‘ (bzw. ‚C‘) sind 3 Habitabäume je ha LRT-Fläche 
festzusetzen. Bei Fehlen von Altholz werden 5% der Fläche ab der 3ten Durchforstung als 
Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert. 
Dabei wird die Maßgabe von 3 Habitatbäumen in 5 % Habitatbaumfläche umgesetzt. Für die 
Altholzsicherung sind 20% Altholzfläche je ha LRT-Fläche auszuweisen. Dies erfolgt als 10-jährige 
Hiebsruhefläche. 
Auf die Flächen für die Altholzsicherung werden Habitatbaumflächen angerechnet, sofern sie 
>100 Jahre (bzw. >60 Jahre bei ALn) sind. 
Bei LRTs mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚A‘ gelten die Grenzwerte von 6 Habitatbäumen bzw. 
35% Altholzanteil. Analog werden 10% Habitatbaumfläche gesichert. 
 
Beispielskizze zur Umsetzung der Vorgaben an die Altholzsicherung und die 
Habitatbäume 

 

 

 
Sofern sich nicht abweichende Regelungen aufgrund gültiger Schutzgebiets-Verordnungen 
ergeben, gelten die Regelungen des USE gem. Anh. B, Zf. I zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.  
Diese Regelungen treffen insbesondere Aussagen zur Art der Holzpflege und -entnahme einschl. 
der zeitlichen Beschränkung der Holzernte, Bodenmeliorationsmaßnahmen und Wegebau. 
 
  

                                                
5 „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (VORIS 
28100) vom 21.10.2015 



BWP neu „Sieber, Oder, Rhume“ (FFH 134) - Veröffentlichungsversion  Stand: 30.09.21 

23 
 

4.2.1 Allgemeine Planungsvorgaben 
Um die Vorgaben der VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses zu erfüllen, gibt es folgende 
Planungsgrundsätze (Standardmaßnahmen [SDM]) für die maßgeblichen Wald-
Lebensraumtypen. Diese wurden im Rahmen einer gemeinsamen AG des NLWKN und der NLF 
Anfang September 2015 grundsätzlich einvernehmlich abgestimmt.  
 
Hinweis: Maßgeblich ist das als Gesamterhaltungsgrad aggregierte Ergebnis der Basiserfassung je 
Lebensraumtyp. 
 

4.2.2 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 
9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180) 

Für den Erhalt des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle 
gegeben ist, sind folgende Planungen als Mindestgrößen vorzusehen: 
  

SDM- 
Nr. 

Maßnahme / Flächenanteil 
am LRT 

Definition/ Erläuterung 
 

37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz / 5%  

Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden 
ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft 
der natürlichen Sukzession überlassen. 

34 Altholzbestände sichern, 
10-jährige Hiebsruhe / 
20%  

20% der LRT- Flächen, die über 100-jährig und die 
noch weitgehend geschlossen sind, verbleiben im 
kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. (Unter 
Anrechnung der SDM 37) 

32 Altholzbestände in 
Verjüngung 
(Schattbaumarten) 
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des 
LRT 

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 
100-jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie 
über die 20% gesicherten Altholzbestände hinaus 
vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen sind im 
beschriebenen Rahmen zulässig, sofern waldbaulich 
sinnvoll. (siehe Maßnahmenbeschreibung) 

31 Junge und mittelalte 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung /      
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des 
LRT 

Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände 
(unter 100 jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) 
anzuwenden, die nicht anders beplant werden. 
 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen. 

Beispiel: LRT 9130 Gesamtfläche 100 ha, GEHG 3 = B, 50 ha Altholzbestandsfläche 
 

SDM-
Nr. 

Maßnahmen Vorgabe Vorgabe bei 100 ha 
LRT-Fläche 

37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

5% 5,0 ha 

34 Altholzanteile  
sichern, Hiebsruhe 

20% 
davon 5%  

Habitatbaumfläche 

20,0 ha 
davon mind. 5 ha  

Habitatbaumfläche 

32 Altholz mit femelartiger 
Verjüngung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im 

LRT 

30,0 ha 

31 Junge und mittlere Bestände 
in regulärer 
Pflegedurchforstung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im 

LRT 

50,0 ha 
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3 GEHG = Gesamt-Erhaltungsgrad 

 

4.2.3 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen 
(9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 
91T0) 

Die LRT 91D0, 91E0, 91F0, 91T0 sind meist kleinflächige Sonderfälle; das Planungsschema sowie 
die Maßnahmen gelten hier nur hilfsweise, sofern sie zu der gegebenen Waldausprägung/ dem 
Alter passen. 
 
Für den Erhalt des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle 
gegeben ist, sind folgende Planungen vorzusehen: 
 

SDM 
NR: 

Maßnahmen / Flächenanteil 
am LRT 

Definition/ Erläuterung 
 

38 Habitatbaumfläche 
Pflegetyp / 5%  

Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden 
ausgewählt und aus der forstlichen Bewirtschaftung 
genommen; Pflegeeingriffe bleiben möglich, um 
insbesondere Habitatbäume und die 
Habitatkontinuität zu sichern. 

35 Altholzbestände sichern, 
(10-jährige Hiebsruhe) 
Pflegetyp/ 20%  

20% der LRT-Flächen, die über 100-jährig (über 60-
jährig beim ALn) und noch weitgehend geschlossen 
sind, verbleiben im kommenden Jahrzehnt in 
Hiebsruhe. Maßnahmen für LRT- typische Baumarten 
sind möglich. 

33 Altholzbestände mit 
Verjüngungsflächen 
(Lichtbaumarten) 
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des 
LRT 

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 
100-jährig/ über 60-jährig beim ALn) der Eichen-LRT 
anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten 
Altholzbestände vorhanden sind. 
Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen 
Rahmen zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll.  

31 Junge und mittelalte 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung             
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des 
LRT 

Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände 
(unter 100 jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) 
anzuwenden, die nicht anders beplant werden. 
 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen. 

Beispiel:  LRT 9160, Gesamtfläche 100 ha, GEHG = B, 50 ha Altbestandsfläche 
 

SDM 
NR 

Maßnahmen Vorgabe 
% 

Vorgabe bei 100 ha 
LRT-Fläche 

38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 5% 5,0 ha 

35 Altholzbestände sichern, 
Hiebsruhe in der  
Eiche 

20% 
davon 5% 

Habitatbaumfläche 

20,0 ha 
davon 5 ha 

Habitatbaumfläche 
33 Altholzbestände mit  

Verjüngungsflächen 
 

variabel je nach 
Flächenausstattung im 

LRT  
davon max. 20% 

Verjüngungsfläche 

30,0 ha 
davon max.6 ha 

Verjüngungsfläche 
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4.2.4 Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen 
Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, 
gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende 
Regelungen) 

Mit der nachfolgend beschriebenen Bewirtschaftung erfüllen die NLF die Anforderungen, die sich 
aus der FFH- und ggf. der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie der jeweiligen Schutzgebiets- VO bzw. 
des Unterschutzstellungserlasses ergeben, und gewährleisten einen Wald, der der Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung stabiler Populationen der jeweiligen wertbestimmenden Arten dient. 
 
Vorgaben zum Artenschutz 

 
Die Regelungen gelten in FFH-Gebieten für 4 Fledermausarten (Großes Mausohr, Bechstein-, 
Teich-, und Mopsfledermaus) 
sowie in VSG für 3 Spechtarten (Grau-, Schwarz-, und Mittelspecht),  
sofern sie als wertbestimmend gemeldet worden sind: 
 
Die Freistellung der Forstwirtschaft gilt, soweit in der jeweiligen Schutzgebiets-VO nichts anderes 
geregelt ist, auf Waldflächen6 mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur, soweit bei Holzeinschlag 
und Pflege: 

 Ein Altholzanteil von mind. 20% erhalten und entwickelt wird. 
 In Altholzbeständen die Holzentnahme und Pflege vom 01.März bis 31.August ruht oder 

eine Zustimmung der UNB erfolgt ist. 
Weiterhin gilt für  
Spechte: 

 3 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab 
der 3ten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden. 

 
Fledermäuse: 

 6 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab 
der 3ten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden. 

 
Sofern diese Anforderungen noch nicht über Schutzmaßnahmen z.B. aus dem LRT- Schutz erfüllt 
sind, werden Flächen über die SDM 36 „Altbestände sichern, Artenschutz“ gesichert. 
 
Artenschutzmaßnahmen für weitere Arten werden aus den tatsächlichen Notwendigkeiten bzw. 
aus den Vorgaben der jeweiligen Schutzgebiets- Verordnung abgeleitet.  
 
  

                                                
6 MU, ML; Februar 2018: „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“ 

31 Junge und mittlere Bestände 
in regulärer 
Pflegedurchforstung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im 

LRT  

z.B.50,0 ha 
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4.3 Maßnahmenplanung für Wald-LRT 
4.3.1 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 92,91 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B), 
sodass mindestens 5 % der LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf 
insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt 
keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 31,32 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
 

- 0,16 ha Hiebsruhe (SDM 34) 
 

Damit werden 33,9 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (Tab. 1).  
 
Hinsichtlich der Waldschutzgebietskategorien werden die Hainsimsen-Buchenwälder als 
Naturwirtschaftswald (NWW) behandelt. 
 
Tab. 1: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9110 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5,0 33,7 31,32 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 33,9 31,48 

 
 
4.3.2 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 60,22 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B), 
sodass mindestens 5 % der LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf 
insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt 
keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 15,42 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
 
Damit werden 25,6 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (Tab. 2).  
 
Hinsichtlich der Waldschutzgebietskategorien werden die Vorkommen des LRT als 
Naturwirtschaftswald (NWW) behandelt. 
 
Tab. 2: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9130 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5,0 25,6 15,42 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 25,6 15,42 
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4.3.3 9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 2,27 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B), 
sodass mindestens 5 % der LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf 
insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt 
keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 1,72 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
 

Damit werden 75,8 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (Tab. 3).  
 
Hinsichtlich der Waldschutzgebietskategorien werden die Vorkommen des LRT als 
Naturwirtschaftswald (NWW) behandelt. 
 
Tab. 3: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9180 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5,0 75,8 1,72 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 75,8 1,72 

 
4.3.4 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 14,95 ha erfasst und hat insgesamt einen schlechten Zustand 
(C), sodass mindestens 5 % der LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf 
insgesamt mindestens 20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt 
keine Nutzung erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 5,70 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
 

- 4,68 ha Hiebsruhe (SDM 34) 
 
Damit werden 69,4 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (Tab. 5).  
 
Hinsichtlich der Waldschutzgebietskategorien werden die Vorkommen des LRT als 
Naturwirtschaftswald (NWW) behandelt. 
 
Tab. 5: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91E0 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5,0 38,1 5,7 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 69,4 10,38 
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4.4 Maßnahmenplanung für Nicht-Wald-LRT 
 

4.4.1 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und Callitricho-Batrachion 

Der LRT wurde im Plangebiet mit 8,54 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B). Der 
LRT wird innerhalb des Planungszeitraumes auf 4,7 ha seiner eigendynamischen Entwicklung 
überlassen. Auf 0,12 ha ist eine Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Fließgewässers durch 
Rückbau zu enger Durchlässe, Sohlabstürze und Staueinrichtungen geplant. Details sind der 
Einzelplanungs-Tabelle zu entnehmen. 
 

4.4.2 6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 1,31 ha erfasst und hat insgesamt einen schlechten Zustand (C). 
Für 0,14 ha ist das Freihalten der Biotope von Gehölzbewuchs geplant. Weitere besondere 
naturschutzfachliche Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Details sind der Einzelplanungs-Tabelle 
zu entnehmen. 
 

4.4.3 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem 
europäischen Festland) auf Silikatböden 

Der LRT wurde im Plangebiet mit 7,44 ha erfasst und hat insgesamt einen schlechten Zustand (C). 
Für die gesamte LRT-Fläche ist eine kurzzeitige aber intensive Umtriebsweide mit Rindern, Pferden 
und ggf. auch Schafen zwischen Juni und Oktober geplant. Auf diesen Flächen soll keine Düngung 
stattfinden. Details sind der Einzelplanungs-Tabelle zu entnehmen. 
 

4.4.4 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 0,91 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B). Für 
die Flächen des LRT sind keine besonderen naturschutzfachlichen Maßnahmen geplant. 
 

4.4.5 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Der LRT wurde im Plangebiet mit 3,79 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B). Für 
1,19 ha ist eine ein- bis zweimalige Mahd ab Anfang Juli unter Abfuhr des Mähgutes geplant. 
Teilflächen werden hierbei wechselnd ausgespart. Gleichzeitig soll eine Düngung auf diesen 
Flächen ausbleiben. Auf 0,42 ha ist zusätzlich eine eventuelle Beweidung geplant. Details sind der 
Einzelplanungs-Tabelle zu entnehmen. 
 

4.4.6 6520 Berg-Mähwiesen 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 2,08 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B). Für 
0,39 ha ins eine ein- bis zweimalige Mahd ab Anfang Juli unter Abfuhr des Mähgutes geplant. 
Teilflächen sind hierbei wechselnd auszusparen. Gleichzeitig soll eine Düngung auf diesen Flächen 
ausbleiben. Details sind der Einzelplanungs-Tabelle zu entnehmen. 
 

4.4.7 8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 0,30 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B). 0,01 
ha der LRT-Fläche sind als Habitatbaumfläche Prozessschutz beplant. Details sind der 
Einzelplanungs-Tabelle zu entnehmen. 
 

4.4.8 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
Der LRT wurde im Plangebiet mit 0,16 ha erfasst und hat insgesamt einen guten Zustand (B). Für 
die LRT-Flächen sind keine besonderen naturschutzfachlichen Maßnahmen geplant. 
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4.5 Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und 
Pflanzenarten (Anhang II der FFH – Richtlinie)  

4.5.1 Großes Mausohr 
 
Die Art war zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht wertbestimmend und wurde somit 
nicht in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. 
 

4.6 Einzelplanungs-Tabelle 
 
Die Planung für die einzelnen Biotope bzw. Forstflächen ist folgender Tabelle zu entnehmen. 
 
Die Einzelplanungs-Tabelle enthält Offenland-Biotope mit teilweise fehlerhafter 
Maßnahmenplanung (bspw. SDM 17). Entgegen dieser Planung werden die betroffenen 
Flächen in der Praxis zielgerecht bewirtschaftet. Die Fehler werden in der folgenden 
turnusgemäßen Waldbiotopkartierung behoben. 
 
Tabelle: Flächenscharfe Einzelplanung. 

NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

171 10 117 c 1 7 WEQ 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 117 c 1 10 WMB 9130 0,22 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

171 10 119 b 1 0 FBH 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 120 a 1 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 120 a 1 2 WLB 9110 0,29 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

171 10 120 a 2 12 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 121 a 1 71 WEB 91E0 0,10 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

171 10 121 a 2 0 BNR 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 122 b 0 0 NSB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 122 b 0 0 SES 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 125 a 2 0 BNR 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 125 a 2 0 NSB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 125 a 2 0 NSS 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

171 10 125 a 2 0 SES 0 0,04 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 126 d 0 0 FBB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 127 b 0 0 FBB 0 0,05 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 127 b 0 0 WEB 91E0 0,34 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

171 10 127 b 0 7 FBB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 127 b 0 7 WEB 91E0 0,04 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

171 10 128 b 2 0 FBB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 128 b 2 5 FBB 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 128 b 2 5 WEB 91E0 0,15 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

171 10 128 b 2 7 FBB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 128 b 2 7 WLB 9110 0,42 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

171 10 133 b 3 0 FBB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 134 b 0 0 FBB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

171 10 135 b 0 1 FBB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1389 a 2 0 RGA 9130 0,04 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1389 a 2 0 WLB 9110 1,84 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Fichte 
zurücknehmen 

176 2 1389 a 2 18 WMB 9130 0,17 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1389 x 1 0 FBH 0 0,77 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1389 x 3 0 GMAm 6510 0,42 501 Ein- bis zweimalige 
Mahd ab Anfang Juli 
unter Abfuhr des 
Mähgutes; keine 
Düngung; 
Aussparung 
wechselnder 
Teilflächen 

evtl. Beweidung 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 1389 x 3 0 GTAm 6520 0,39 501 Ein- bis zweimalige 
Mahd ab Anfang Juli 
unter Abfuhr des 
Mähgutes; keine 
Düngung; 
Aussparung 
wechselnder 
Teilflächen 

  

176 2 1390 b 2 0 FGF 9130 0,05 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1390 b 2 0 RBA 9130 0,03 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1390 b 2 0 WMB 9130 1,16 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1390 b 2 22 WMB 9130 0,21 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1390 x 0 0 FBH 0 0,20 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1391 c 0 0 FGF 9130 0,14 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1391 c 0 0 RGA 9130 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1391 c 0 0 WMB 9130 2,18 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1391 c 0 28 WEB 91E0 0,31 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 1391 x 2 0 FBH 0 0,69 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1501 a 0 0 WMB 9130 1,21 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1501 a 0 3 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1586 c 0 0 FBH 0 0,14 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1586 c 0 20 WEB 91E0 0,17 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 1586 c 0 30 FBH 0 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1586 x 1 0 FBH 0 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1587 a 2 0 FBH 0 0,18 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1587 a 2 60 FBH 0 0,14 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1587 a 2 60 WEB 91E0 0,17 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1587 a 2 71 FBH 0 0,08 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1587 a 2 71 WEB 91E0 0,10 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  



BWP neu „Sieber, Oder, Rhume“ (FFH 134) - Veröffentlichungsversion  Stand: 30.09.21 

32 
 

NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 1588 b 0 9 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 1588 x 3 0 FBH 0 0,13 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1598 a 2 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1598 a 2 0 WMB 9130 0,02 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 1598 a 2 19 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1598 x 1 0 FBH 0 0,04 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1598 x 1 0 NSS 0 0,27 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1598 x 2 0 FBH 0 0,04 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1598 x 4 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1599 b 1 0 WMB 9130 2,47 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 1599 b 1 8 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1599 b 1 8 FBH 9130 0,01 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 1599 b 1 8 WMB 9130 0,40 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 1599 b 1 71 WMB 9130 0,98 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1599 c 0 0 RBH 8150 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1599 c 0 0 WMB 9130 1,47 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1599 c 0 3 WMB 9130 0,21 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1599 c 0 23 WSS 9180 0,57 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 1599 x 2 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 1599 x 2 0 WEB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2113 b 2 3 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

 

176 2 2113 b 2 30 WEB 91E0 0,04 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 2113 b 3 0 FBH 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2113 b 3 0 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2114 b 2 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

 

176 2 2114 b 2 0 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2114 b 2 40 WEB 91E0 0,09 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2115 b 2 17 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2115 b 2 18 WEB 91E0 0,08 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 d 0 0 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 d 0 5 FQR 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

 

176 2 2151 d 0 6 WMB 9130 1,00 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

 

176 2 2151 d 0 16 WMB 9130 0,24 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 d 0 17 WMB 9130 0,22 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

 

176 2 2151 d 0 18 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 d 0 18 WLB 9110 0,30 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

 

176 2 2151 d 0 40 WEB 91E0 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 d 0 71 WLB 9110 0,16 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

 

176 2 2151 x 2 0 WEB 91E0 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 y 1 0 GNW 0 0,73 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2151 y 1 0 RNBw 6230 1,88 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 

  

176 2 2151 y 2 0 RNBw 6230 1,02 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 

176 2 2151 y 2 0 WEB 91E0 0,04 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2151 y 3 0 RNBw 6230 0,92 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 

 

176 2 2151 y 3 0 WEB 91E0 0,07 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2152 d 0 22 WMB 9130 0,22 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2152 x 2 0 WEB 91E0 0,04 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2153 c 0 23 WEB 91E0 0,13 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2154 c 0 0 FBH 0 0,08 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2154 c 0 0 FGZ 91E0 0,01 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2154 c 0 0 WEB 91E0 0,20 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2154 c 0 71 FBH 0 0,10 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2154 c 0 71 WEB 91E0 0,07 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2155 a 1 0 FBH 91E0 0,01 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2155 a 1 0 WEB 91E0 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2155 a 1 2 WMB 9130 0,31 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2155 a 1 20 WMB 9130 0,71 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2155 x 2 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2155 x 4 0 RNBw 6230 0,79 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 2155 x 5 0 WEB 91E0 0,12 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2155 x 7 0 RZS 0 0,63 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2155 y 1 0 GNW 0 0,48 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2155 y 1 0 RNBw 6230 1,31 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 

  

176 2 2155 y 2 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2155 y 2 0 RNBw 6230 1,52 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 

 

176 2 2155 y 2 0 WEB 91E0 0,13 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2159 a 0 71 FBH 0 0,16 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2159 a 0 71 WEB 91E0 0,10 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2159 x 2 0 FBH 0 0,12 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2159 x 2 0 WEB 91E0 0,12 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2159 x 3 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2159 x 3 0 WEB 91E0 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2159 y 2 0 FBH 0 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2159 y 2 0 GNW 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2160 b 1 0 FQR 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2160 b 1 35 WEB 91E0 0,63 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2160 b 1 81 RMH 6130 0,14 603 Biotope von 
Gehölzbewuchs 
freihalten 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 2160 x 4 0 FBHw 3260 0,15 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2160 x 5 0 FBHw 3260 0,15 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2161 b 0 13 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2164 b 3 0 FBH 9110 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2164 b 3 0 WLB 9110 0,15 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Fichte entnehmen 

176 2 2165 a 1 0 FQR 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2165 a 2 0 WLB 9110 1,08 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 2 2165 a 2 43 FQR 9130 0,01 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 2165 a 2 43 WMB 9130 0,34 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 2165 a 3 33 WEB 91E0 0,11 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2165 x 2 0 FBHw 3260 0,27 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2165 x 2 0 WEB 91E0 0,01 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2166 a 2 0 FBH 9110 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2166 a 2 0 WLB 9110 3,31 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Fichtenanteile 
entnehmen 

176 2 2166 a 3 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2166 b 0 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2166 b 0 0 FQR 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2166 c 0 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2166 c 0 18 WEB 91E0 0,11 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2166 x 0 0 FBHw 3260 0,22 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2167 a 2 0 FQR 9110 0,01 601 Keine Befahrung   

176 2 2167 a 2 0 WLB 9110 3,11 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 2 2167 a 2 3 WLBx 9110 1,17 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Fichte 
zurücknehmen 
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Fläche  

[ha] 
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Nr. 
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(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 2167 a 2 33 FQR 9110 0,03 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2167 a 2 33 WLB 9110 4,67 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Fichten entnehmen 

176 2 2167 a 3 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2167 a 3 0 WEB 91E0 0,01 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2167 a 3 0 WLB 9110 3,72 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Fichtenüberhhalt 
entnehmen 

176 2 2167 b 0 0 RBA 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2167 c 0 0 WEB 91E0 1,08 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2167 c 0 0 WEB 91E0 0,01 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2167 c 0 0 WLB 9110 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Fichtenüberhhalt 
entnehmen 

176 2 2167 c 0 44 WEB 91E0 0,01 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2167 c 0 44 WEB 91E0 0,78 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2167 x 2 0 FBHw 3260 0,52 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2168 a 1 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2168 a 1 71 WZF/WLB <null> 0,16 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2168 a 3 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2168 a 3 9 WEB 91E0 0,27 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2168 x 0 0 FBHw 3260 0,35 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2168 x 0 0 WEB 91E0 0,01 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2169 a 2 11 WEQ 91E0 0,08 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2170 b 2 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2173 a 3 0 WEB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2173 a 3 5 WEB 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2173 a 3 5 WEB 91E0 0,07 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 2 2173 b 1 0 WLF 9110 4,65 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Buche in Hiebsruhe 

176 2 2173 x 0 0 FBHw 3260 0,17 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2175 a 2 0 FQR 0 0,08 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2175 a 2 2 FBH 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2175 a 2 2 FBH 9110 0,01 601 Keine Befahrung   

176 2 2175 a 2 2 FQR 0 0,04 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2175 a 2 2 WLF 9110 0,07 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Buche in Hiebsruhe 

176 2 2175 a 2 12 WEB 91E0 0,18 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2175 x 2 0 FBHw 3260 0,35 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2177 a 2 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2177 a 2 0 FQR 0 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2177 a 2 10 WEB 91E0 0,12 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2177 a 2 71 WEB 91E0 0,05 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 2 2177 x 0 0 FBHw 3260 0,41 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2179 c 0 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2179 c 0 12 WEB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2179 c 0 12 WEB 91E0 0,06 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2179 x 2 0 FBHw 3260 0,36 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2180 x 0 0 FBHw 3260 0,11 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2182 x 0 0 FBHw 3260 0,23 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2188 x 0 0 FBHw 3260 0,51 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2272 a 2 1 WEB 91E0 0,13 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
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Nr. 
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Einzelplanung 

176 2 2272 x 1 0 WEB 91E0 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2272 x 2 0 FBH 0 0,34 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 2 2275 c 0 0 UHM 0 0,34 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 0 UWA 0 0,10 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 0 WXH 0 0,30 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 0 WZF 0 0,07 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 22 FBH 91E0 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 22 WEB 91E0 0,41 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 22 WEQ 91E0 0,15 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 2 2275 c 0 23 FQR 9110 0,01 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2275 c 0 23 WLB 9110 0,30 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 2 2275 x 3 0 FBH 0 0,20 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 1504 a 0 0 WMB 9130 2,85 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 3 1504 a 0 22 UHM 0 0,03 507 Periodische Mahd in 
mehrjährigen 
Abständen zur 
Verhinderung einer 
Verbuschung 

  

176 3 1504 a 0 22 WMB 9130 0,50 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 3 1504 a 0 23 RGA 9130 0,12 601 Keine Befahrung   

176 3 1504 b 0 24 WEB 91E0 0,49 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 3 1504 x 1 0 UHM 0 0,23 507 Periodische Mahd in 
mehrjährigen 
Abständen zur 
Verhinderung einer 
Verbuschung 

  

176 3 1508 b 2 0 WLB 9110 1,65 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 3 1509 a 2 0 WLB 9110 1,17 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 1509 a 2 15 WLB 9110 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 1509 a 2 81 WLB 9110 0,82 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 3 2291 c 2 0 WMB 9130 0,65 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 
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176 3 2291 c 2 18 WMB 9130 0,52 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 3 2291 x 1 0 FBH 0 0,10 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2291 x 3 0 FBH 0 0,07 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2294 c 0 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2294 c 0 0 WEB 91E0 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 3 2294 c 0 19 WEB 91E0 0,21 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

 

176 3 2294 x 1 0 FBHw 3260 0,20 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2294 x 2 0 GMA 0 0,32 501 Ein- bis zweimalige 
Mahd ab Anfang Juli 
unter Abfuhr des 
Mähgutes; keine 
Düngung; 
Aussparung 
wechselnder 
Teilflächen 

  

176 3 2297 b 0 0 FBHw 3260 0,05 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2297 b 0 17 FBHw 3260 0,05 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2297 b 0 17 WEB 91E0 0,16 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 3 2297 b 0 18 FBHw 3260 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2297 b 0 19 FBHw 3260 0,09 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2300 d 0 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2301 a 2 0 FBHw 3260 0,07 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2301 a 2 0 NSB 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2301 a 2 20 FBHw 3260 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2303 c 0 0 FBHw 3260 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2305 c 0 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 3 2316 a 2 0 FBHw 3260 0,08 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2316 a 2 2 FBHw 3260 0,08 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2316 b 0 0 FBHw 3260 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2316 b 0 0 NSB 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2316 b 0 0 SES 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2320 a 3 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2320 b 1 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2320 b 1 0 FBH 9110 0,04 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2320 b 1 0 FQR 9110 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2320 b 1 0 WLF 9110 8,97 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2320 b 2 0 FQR 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2320 d 0 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2325 a 1 0 FBHw 3260 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2325 b 0 0 FBH 9110 0,09 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2325 b 0 0 WLB 9110 4,09 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2325 b 0 12 WZF 0 0,40 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung 
möglich 

176 3 2325 c 0 0 FBHw 3260 0,08 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2325 x 1 0 NSG 0 0,03 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2325 x 1 0 SEZ 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 3 2335 b 0 0 FBB 9110 0,08 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2335 b 0 0 FBH 9110 0,02 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2335 b 0 0 FQR 9110 0,01 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 3 2335 b 0 0 WLB 9110 5,31 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Fichte entnehmen 

176 3 2335 c 0 0 WZF 0 0,88 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung 
möglich 

176 3 2335 c 0 12 WZF 0 0,70 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung 
möglich 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 4 101 d 0 0 WEB 91E0 0,72 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 101 d 0 0 WEB 91E0 3,63 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 101 d 0 8 WEB 91E0 0,38 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 101 d 0 9 BAZ 0 0,31 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 101 d 0 9 UHF 0 0,13 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 101 e 0 0 WXH(Ah) 0 0,58 1 Keine Maßnahme Eichen begünstigen 

176 4 101 y 0 0 NSR 0 0,06 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2001 a 0 24 WEB 91E0 1,54 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 4 2001 x 1 0 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2001 x 1 0 FQR 0 0,04 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2001 x 1 0 GETw 0 0,12 502 Kurzzeitige aber 
intensive 
Umtreibsweide mit 
Rindern, Pferden und 
ggf. auch Schafen 
zwischen Juni und 
Oktober; keine 
Düngung 

  

176 4 2001 x 1 0 RSF 0 0,20 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2001 x 3 0 FBBu 0 2,28 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2001 x 3 0 FBBw 3260 0,12 202 Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit des 
Fließgewässers 
(Rückbau zu enger 
Durchlässe, 
Sohlabstürze und 
Staueinrichtungen) 

  

176 4 2001 y 0 0 GMAm 6510 0,77 501 Ein- bis zweimalige 
Mahd ab Anfang Juli 
unter Abfuhr des 
Mähgutes; keine 
Düngung; 
Aussparung 
wechselnder 
Teilflächen 

  

176 4 2002 a 1 0 FBH 9110 0,03 601 Keine Befahrung   

176 4 2002 a 1 0 RGR 9110 0,03 601 Keine Befahrung   

176 4 2002 a 1 0 WLB 9110 0,02 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2002 a 1 0 WLB 9110 10,30 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Fichte 
zurücknehmen 

176 4 2002 a 1 6 WLB 9110 0,48 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 4 2002 a 1 31 WLB 9110 0,19 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Fichte 
zurücknehmen 

176 4 2002 a 1 31 WLB 9110 0,67 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 2002 a 2 3 WEB 91E0 0,27 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 4 2002 a 2 5 WMB 9130 0,13 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2002 b 0 0 FBH 9110 0,02 601 Keine Befahrung   

176 4 2002 b 0 0 FQR 9110 0,01 601 Keine Befahrung   

176 4 2002 b 0 0 WLB 9110 2,72 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2002 b 0 71 WLB 9110 0,24 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2003 a 1 0 FBH 9110 0,07 601 Keine Befahrung   

176 4 2003 a 1 0 WLB 9110 6,56 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Alteichen erhalten 

176 4 2003 a 1 2 WMB 9130 0,55 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2003 a 1 20 WLB 9110 0,10 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Alteichen erhalten 

176 4 2003 a 1 21 WLB 9110 0,58 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Alteichen erhalten 

176 4 2003 a 1 24 WLB 9110 0,55 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 2003 a 1 25 WMB 9130 2,36 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

Alteichen erhalten 

176 4 2003 a 2 0 WMB 9130 2,41 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Alteichen erhalten 

176 4 2003 a 2 22 WMB 9130 0,82 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2003 a 2 23 WLB 9110 0,79 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

Eichen begünstigen 

176 4 2004 a 3 0 WEB 91E0 0,32 34 Altbestände sichern, 
Hiebsruhe 

  

176 4 2010 a 1 0 WLB 9110 4,36 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 4 2010 a 2 0 WLB 9110 4,09 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2016 a 1 0 FBH 9110 0,01 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 4 2016 a 1 0 WLB 9110 5,13 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 4 2016 a 1 0 WLB 9110 0,02 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

176 4 2016 a 1 0 WLBx 9110 3,05 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 4 2016 a 1 2 WLB 9110 0,55 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2016 a 1 23 WMB 9130 1,46 32 Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung 

  

176 4 2016 a 1 24 WLB 9110 1,81 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 4 2016 a 2 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2016 b 1 0 WLB 9110 2,89 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2016 b 1 22 FBH 0 0,02 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

176 4 2016 b 1 22 WMB 9130 0,47 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 4 2016 b 2 0 WXH[WLB] (9110) 0,11 18 Entwicklung zum FFH-
LRT 

  

176 4 2016 b 2 0 WZL[WLB] (9110) 0,12 18 Entwicklung zum FFH-
LRT 

  

176 4 2016 b 2 6 WZF[WLB] (9110) 0,10 18 Entwicklung zum FFH-
LRT 

  

176 4 2016 b 2 6 WZF[WMB] (9130) 0,09 18 Entwicklung zum FFH-
LRT 

  

176 4 2016 b 2 20 WXH[WLB] (9110) 0,18 18 Entwicklung zum FFH-
LRT 

  

176 151 2 a 0 0 WMB 9130 0,03 37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

  

176 151 3 a 2 0 WMB 9130 0,03 31 Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung 

  

176 151 3 y 1 0 FBH 0 0,01 17 Eigendynamische 
Entwicklung im 
Planungszeitraum 

  

179 6 2164 x 0 0 NSG 0 0,07 601 Keine Befahrung 

Keine erhebliche 
Beeinträchtigung, 
z.B. kein 
Hineinfällen von 
Bäumen 

179 6 2168 b 1 0 WMK 9130 1,88 32 

Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung   

179 6 2168 b 1 23 WSZ 9180 0,54 31 

Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

179 6 2168 c 0 0 WMB 9130 4,94 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2168 c 0 0 WZF 0 0,16 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2168 c 0 13 WMB 9130 0,47 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2168 c 0 30 WSZ 9180 1,14 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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NFA Rev. Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche  

[ha] 
SDM- 

Nr. 
Standardmaßnahme 

(SDM) 
Einzelplanung 

179 6 2168 c 0 31 WMB 9130 0,61 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2168 e 0 0 STW 0 0,03 601 Keine Befahrung 

Keine erhebliche 
Beeinträchtigung, 
z.B. kein 
Hineinfällen von 
Bäumen 

179 6 2168 e 0 0 WMB 9130 4,19 32 

Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung   

179 6 2169 b 1 0 WMB 9130 3,28 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2169 b 1 0 WMK 9130 0,44 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2169 b 1 0 WZF 0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

179 6 2169 b 2 0 FBH 0 0,02 700 
Natürliche 
Fließgewässerdynamik 

Keine erhebliche 
Beeinträchtigung, 
z.B. kein 
Hineinfällen von 
Bäumen 

179 6 2169 b 2 0 WMB 9130 0,32 32 

Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung  

179 6 2169 c 0 0 DEK 9130 0,15 601 Keine Befahrung 

Keine erhebliche 
Beeinträchtigung, 
z.B. kein 
Hineinfällen von 
Bäumen 

179 6 2169 c 0 0 WCK[WMK] 9130 0,65 32 

Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung   

179 6 2169 y 0 0 BMS 0 0,12 650 

Förderung seltener 
Baum- u. 
Straucharten   

179 6 2169 y 0 0 GIE 0 0,35 803 
Beweidung / 
ganzjährig 

Jährliche extensive 
Beweidung ohne 
Zufütterung 

179 6 2169 y 0 0 HN 0 0,09 650 

Förderung seltener 
Baum- u. 
Straucharten   

179 6 2169 y 0 0 UHM 0 2,27 803 
Beweidung / 
ganzjährig 

Jährliche extensive 
Beweidung ohne 
Zufütterung 

179 6 2170 a 0 0 WMB 9130 8,53 32 

Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung   

179 6 2170 a 0 2 WMB 9130 7,64 31 

Junge und mittlere 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung   

179 6 2170 a 0 2 WMB 9130 0,06 32 

Altbestände mit 
femelartiger 
Verjüngung   
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5 Anhang 

5.1 Karten 
Die Karten werden als eigene Anlagen ausgeliefert. Der Kartensatz besteht aus einer Lagekarte, 
einer Detailkarte zur FFH- und Schutzgebietsgrenze, einer Blankettkarte, einer 
Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad, einer Biotoptypenkarte und einer 
Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse. 
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5.2 Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. 
Vorgaben des Unterschutzstellungserlasses (USE)7 

 
Die Waldbiotopkartierung für das FFH-Gebiet „Sieber, Oder, Rhume“ wurde 2006 durchgeführt. 
Im Anschluss an die forstinterne Abstimmung wurde der BWP kompakt 2021 erstellt.  
 
Wird das Bearbeitungsgebiet durch eine Alt-VO gesichert, die die Vorgaben des USE von 2013 
(überarbeitet 2015 bzw. 2020) nicht berücksichtigt, wurden die Regelungen des USE gem. der 
Vorgaben des SPE-Erlasses in den Plan eingearbeitet. 
 
Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft 
getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status 
(„maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend 
bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung 
der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der 
Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen 
Planerstellung statt. Demgegenüber werden Natura2000-Schutzgüter, die im 
Standarddatenbogen, der im Nachgang zur Waldbiotopkartierung aktualisiert wurde, als 
maßgebliche Bestandteile des Natura2000-Gebietes aufgenommen wurden, weder in der 
Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele noch in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. 
Die Einarbeitung findet im Zuge der folgenden turnusgemäßen Waldbiotopkartierung und 
Planerstellung statt. 
 
Ggf. ergeben sich aus der VO zusätzlich zu den Regelungen des USE weitere für die Waldflächen 
relevante Vorgaben. Diese sind den aktuell gültigen Schutzgebietsverordnungen zu entnehmen. 
 
Eine Berücksichtigung der Verordnungsregelungen im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft ist gewährleistet. 
 

 
  

                                                
7 „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ - gem. 
RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020 
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